
648 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Fi
scher, Dr. Koren, Peter und Genossen be
treffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Rechnungshofgesetz 1948 geändert wird 

(65/A) 

Der Verfa~sungsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage am 12. Oktober 1977 in Verhand
lung .gezogen und nach Wortmeldungen der 
Abgeordneten Dr. F i 's c he r und Dr. P·e I i
k a n einstimm.ig beschlossen, dem Hohen Hause 
die Annahme des Gesetzentwurf,esunter Berück-

Der Veifassungsausschuß hat am 29. September sichnigung der von den Abgeor,dneten Dr. F i-
1977 dem Hohen Hause eine Novellierung yonscher, Dr. Pelikan und Dr. Frischen": 
Besnimmungendes Bundes-VerfaJssungsgesetzes s chI a g 'e r vorgeschlagenen Neuformulierung 
vorgeschlagen - 623 der Beilagen -, durch ;die ,des letzten Sa.1mes rum § 12 Albs. 1 !Und des 
unteranderemdne Prüfungskompetenz des Rech- zweiten Satz'es im § 18 Abs. 1 sowie Festlegung 
,nungshof,es Ibei Unternehmungen, .an denen der des Wirksamkeitsbeginns ,der Novelle mit 1. Jän
Bund, Länder oder Gemeinden beteiligt sind, ner 1978 zu e~pfehlen. 
neugeregelt\wird. . Der Verfassungs ausschuß 'stellt somit den A n- . 

Dam.it im Zusammenhang steht der vorliegende t rag, . der Nationalrat wolle dem . a ng e-, . / 
Iniciativantrag, der' ejoe .ana:loge Xnderung der s chI 0 5S e n en G es ,e ti e n t w u r f die ver- . 
entsprechenden Bestimmungen ;de;s Rechnuns;s- fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
hofgesetzes 1948 vorsieht. Wien,1977 10 12 

DDr. Hesele 
. Berid'lterstatter 

Thalhanimer 
Obmann 
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2 648 der Beilagen 

-j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Rechnungshofgesetz 1948 ge

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Rechnungshofgesetz 1948, EGBL Nr. 144, 

in' der Fassurig 'der Kundmachungdes ,Bundes
kan2!ler:amtes, BGBL Nr. 299/1958, 'Wnd des Bun
d"sgesoozes' BGBt Nr. 179!1959wilidwire .folgt 
geändert: 

1.Der §12 Abs. 1ha't;zu lauten:, , 
,,(1) . Dem Redmungshof obliegt' die Ober

pJ;"'Üfung ,der Gebarung ·sonstiger Unternehmun
gen, an denen der Bund allein oder gemeinsam 
mit anderen der Zuständigkeit, des Rechnungs
hof,es ulllterliegenden Rech.tsträgern mit minde-

, stern 50' v. H. des $tamm-, Grund- ()der Eigen
kapitals" heteiligt ist oder die der,Buri.'dallein 
oder mit anderel'l ·sokhen Rechtsträgern betreibt. 
Einer solch,en finanziellen B,eteili'gung ist die 
Beherrschung von Unternehmungen durCh andere 
finanzielle oder sonstäge Wiirtschaftlidte oder 
organisatorische Maßnahmen gleichzuhahen. Die 
Zuständigtkeit des Rechnungshofes erstreckt osidt 
auch auf Unternehmungen jeder weite~en Stufe, 
hei denen die Voraussetzungen gemäß diesem 
Ahsatz vorLiegen. Die überprüf.ung des Re.dt
nungshofes hat sich auf dieziffernmäßige Rich
tigkeit, die ühereim.timmung mit den bestehen
den Vorsmriften, ferner auf die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Ge
barung d'reser Unternehmungeniu e~strecken." 

2. Der § 12 Ahs. 3 hat zu lauten: 

,.(3) Der Redtnungshof ist zum Zwecke der 
überprüfung bef.ugt, hei den im AJbs. 1 genann
ten Unternehmungen in sämtlich,e Redtnungs
bücher und .... belege sowie sonstige BeheLfe (wie 
Gesdtä.ftsstücke, Verträge, Korrespondenzen) ein
sdtließ1idt jener des laufenden 'Gesdtäftsjahres 
Einsidtt a:u nehmen und alle ihm erforderlidt 
ersdt'einenden Auskünfte zu verlangen." 

3. Im § 12 erhalten die Ahs. 5 und 6 die 
Absat7Jbezeidtnung 4 und 5. 

4. Der § 15 Ahs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der Rechnungshof hat rdie ,in den selb

ständigen Wirkungsbereim der Länder fallende 
Gebarung, ferner ,die Gebarung von Stiftungen, 
Fonds und Anstalten, die von· Organen eines 
Landes oder von Personen (Personeng,ern.ein'schaf
ten) verwaltet werden, die hiezu von Organen 
des Landes hestellt sind, zu überprüfen. Ihm 
obliegt ferner die überprüfung der Gebarung 
von Unternehmungen, an denen -das Land allein 
oder .gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit 
des Rechnungshofes unterJiegenden Redttsträgern 
mit mindestens 50 v. H. des Stamm..;, Grund
oder Eigenkapitals beteiligt list oder. die das Land 
allein oder 'gemeinsam mit anderen soImen 
Redttsträgern betreibt. Hinsichtlidtdes Begriffes 
einer finanziellen Beteiligung gilt § 12 Aibs. 1 
sin·ngemäß: Die Zuständigkeit des Redtnungs
hofes erstreckt sidt audt auf Unternehmungen 
jeder weit~ren Stufe, bei denen ,die Vorausset
zungen g,emäß diesem Ab$atz .' 'Vorlieg.en. Die 
überprüfung hat sich a.ufcLie ziffernmäßige Ridt
.tigkeit ,der Gebarung, auf ihre üb~reinstimmung 
mit' den ihestehenden Vorschriften, ferner auf 
ihre Sparsamkeit, Wirtsdtaftlidtkeit un,d Zweck .. 
mäßigkeit zu erstr,eck,en; sie umfaßt jedodt nimt 
die für die Gebarung' maßgebenden Beschlüsse 
der verfassungsmäßig zuständigen Vertretungs
körper." 

5. Die Ahs. 3 und lides § 15 werden auf
~ehoben. Die Abs. 4 ibis 8 erhalten die A:bsatz
bezeichnungen 3 .bis 7; der Abs. 10 die Absatz
bezeichnung 8. 

6. Der § 15 A:bs. 9 hat zu lauten: 

,.(9) Der Rechnungshof hat .das Ergebnis 'seiner 
nadt A:bs. 1 und 3 vorgenommen'en überprüfung 
aum der Bundesregierung zur Kenntnis zu brin
gen." 

7. Der Acbs. 1 des § 18 e~hält folgende Fas
sung: 
. ,,(1) Der Redtnungshof überprüft ,die Geba

ru,ng .der Gemeinrdim m1t miIlldestens 20000 Ein
wohnern, ferner die Gebarung von Stiftungen, 
Fonds und Anstalten, die von Organen einer 
Gemeinde oder von Personen (Personengemein-
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schalten) verwaltet werden, die hiezu von Org,a
nen der Gemeinde bestellt sind. Ihm obliegt 
ferner die überprüfung der Gebarung von Un
ternehmungen, an .denen <eine Gemeinde mit 
mindestens 20 000 Einwohnern ,allein oder ge
meinsam mit 'anderen der Zuständigkeit des 
Rechnungshofes unterliegenden Rechtsträgern 
mit mindestens 50 v. H . .des Stamm-, Grund
oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die die Ge
meiride allein oder gemeinsam mit anderen sol
chen Rechtsträgern betrerbt. HinsichtLich des 
Begriffes der finanziellen Beteilig,ung gilt § 12 
Abs. 1 'Sinngemäß. Die Zuständä.gkeit ,des Rech
nungshofes ,erstreckt ·sich auch auf Unternehmun
gen jeder weiteren Stufe; bei denen ,die Voraus
setzungen&emäßdiesem Absatz vocliegen. Die 
überprüfung hat 'sich auf die ziffernmäßige Rlich
tigkeit der Gebarung,a'uf ihre übereinstimmung 
mit den bestehenden Vorschriften, .ferner auf 
ihre Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck
mäßigkeit zu' erstrecken." 

8. Die Abs. 3 und 8 des § 18 werden auf
gehoiben. Die A'bs. 4 his 7 erhalten die Absatz
bezeichnungen 3 bis 6, der Abs. 9 die Ahsatz-
bezeichnung 7. -

9. Im § 18 hat der letzte Satz des Ahs. 6 zu 
lauten: 

"Die Bestimmung,en des § 15 A:bs. 7 'sind sinn
gemäß anzuwenden." ' 

10. Der § 19 Abs. 2 hat zu L~uten: 

,,(2) Hiebei sind die Bestimmungen des § 18 
Abs. 1 bis 3 und 6 some 7 sinngemäß anzuwen
den." 

Artikel II 

r(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1978 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehungdieses ;Bundesgesetzes 
ist ,die Bundesregierung betraut. 
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